
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 15.03.2017 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/472 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 29.03.2017 

Rat 06.04.2017 

 
 

 

Betreff: Neufassung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Rosendahl 
 

 

FB/Az.: II/692.70 
 

 

Produkt: 56/11.003 Abwasserbeseitigung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung:  

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. IX/472 als Anlage I beigefügte Neufassung der Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Rosendahl wird beschlossen. 
Eine Ausfertigung ist dem Originalprotokoll als Anlage beigefügt. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Am 16.07.2016 ist das geänderte Landeswassergesetz NRW  (LWG NRW) in Kraft getre-
ten. 
 
Die Änderung gesetzlicher Bestimmungen macht regelmäßig auch eine Anpassung der 
hierauf basierenden ortsrechtlichen Bestimmungen erforderlich. 
 
Die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes NRW hat deshalb eine neue Mus-
ter-Abwasserbeseitigungssatzung erarbeitet und diese mit dem Ministerium für Inneres 
und Kommunales des Landes NRW und mit dem Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW sowie der Kommunal 
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Agentur NRW abgestimmt und allen Städten und Gemeinden als Anregung zur Überar-
beitung der örtlichen Satzungen überlassen. 
 
Aufgrund des Wegfalls vieler Paragraphen im neuen Landeswassergesetz (neu 126, bis-
lang 173 Paragraphen) haben sich größtenteils nur Ordnungsziffern und Bezüge (zu den 
einzelnen Nummerierungen der Paragraphen) geändert. Die bisherigen Formulierungen 
der Paragraphen sind ähnlich oder gleich geblieben. 
 
Aus der beigefügten Gegenüberstellung der derzeit geltenden Fassung und der Neufas-
sung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Rosendahl ist zu ersehen, dass sich die 
Änderungen, welche sich ausschließlich auf Anpassungen zu den geänderten Paragra-
phen des LWG NRW oder Klarstellungen aufgrund erfolgter Rechtsprechungen beruhen, 
im gesamten Satzungstext wiederfinden. Daher wird eine Neufassung der Entwässe-
rungssatzung erforderlich. 
 

Ein Satzungsentwurf ist dieser Vorlage als Anlage I beigefügt. Die Änderungen der o.a. 

Satzung sind der als Anlage II beigefügten Synopse zu entnehmen, in der diese fettge-
druckt dargestellt sind. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
Musholt 
Produktverantwortliche(r) 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage  I: Entwurf der Entwässerungssatzung der Gemeinde Rosendahl 
Anlage II: Synopse zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rosendahl  
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